
Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und FDP 

zur Ortsbeiratssitzung am 10.05.2023 

Wir fordern die Verwaltung auf, an den Einfahrtsstraßen zur verkehrsberuhigten Zone 

Rathaustraße/Bahnstraße:  

 Bahnstraße/Ecke Albert-Stohr-Straße,  

 Zaybachstraße/Ecke Rathausstraße und  

 Rathausstraße/Ecke Wilhelmsstraße/ An der Riegelspforte  

große und sichtbare Piktogramme mit dem Inhalt des Schildes gem. § 42 Abs.2 

StVO, VZ Nummer 325.1. aufzubringen. 

Begründung: 

Wie bereits mehrfach im Ortsbeirat Mainz-Bretzenheim erörtert und vom zuständigen 

Dezernat bestätigt, sind die o.g. Straßenräume schulwegrelevant.  

Da die Schulwegsicherheit ein hohes und schutzwürdiges Gut ist, halten wir die o.g. 

Piktogramme für unerlässlich, um den Schulweg der Bretzenheimer Schulkinder 

sicherer zu machen.  

Mit den gut sichtbar aufzubringenden Piktogrammen wird den Verkehrsteilnehmern 

verdeutlicht, dass sie in einen besonders geschützten Bereich einfahren und neben 

der angemessenen Geschwindigkeit in der verkehrsberuhigten Zone( 5 bis 15 km/h) 

eine erhöhte Achtsamkeit erforderlich ist. 

Die Piktogramme würden insbesondere die Ausdehnung der verkehrsberuhigten 

Zone in der Straße An der Kirchenpforte, die ebenfalls mit der Schulwegsicherheit 

begründet wurde, in ihrer Wirkung wesentlich unterstützen. 

Anlässlich der Einrichtung der Fahrradstraße in der Hindenburgstraße wurden 

großflächige Piktogramme angebracht, welche die Radfahrer schützen sollen, in dem 

man die Achtsamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer erhöht.  

Wir sind der Auffassung, dass die Bretzenheimer Schulkinder ebenso schutzwürdig 

sind, wie die Radfahrer in der Hindenburgstraße. 

 

Manfred Lippold CDU Fraktion Mainz-Bretzenheim 

Uwe Marschalek mag. rer. publ. FDP Mainz-Bretzenheim 

 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische 
Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen Personen gleich welchen 
Geschlechts und/oder Personen, die sich dort nicht verorten; alle sind damit selbstverständlich 
gleichberechtigt angesprochen. 


